
Geldforderung

beitstätigkeit während der Schulferien -, Lehrlings
entgelt und Stipendium) oder Vermögen verfügen.

Geldforderung - / Anspruch auf Zahlung eines be
stimmten Geldbetrages, der einem Bürger oder Be
trieb als / Gläubiger gegenüber einem anderen Bür
ger oder Betrieb als / Schuldner zusteht. G. sind 
grundsätzlich in gültiger Währung der DDR zu erfül
len. Zahlungen in anderer Währung können verein
bart oder geleistet werden, soweit das in den devisen
rechtlichen Vorschriften vorgesehen ist. Zur Erfül
lung von G. hat der Schuldner dem Gläubiger den 
geschuldeten Betrag an dessen Wohnsitz, Sitz oder 
Kreditinstitut zu übermitteln. Soweit keine besonde
re Zahlungsart vereinbart worden ist, können Geld
leistungen durch Barzahlung, / Überweisung, Bar
einzahlung zur Barauszahlung bzw. zur Gutschrift 
auf ein Konto des Gläubigers oder durch Hingabe 
bzw. Übersendung eines / Schecks vorgenommen 
werden. Mit Eingang des Geldes beim Gläubiger 
oder mit der Gutschrift auf dem Konto des Gläubi
gers ist die G. erfüllt (§ 75 ZGB). Anstatt durch Zah
lung können G. auch durch / Aufrechnung erfüllt 
werden.

Geldforderungen der Staatsorgane И Vollstreckung 
wegen Geldforderungen staatlicher Organe und Ein
richtungen

Geldkarte - standardisierte, mehrschichtige Plast
karte mit eingeschweißtem elektronisch beschreib- 
und lesbarem Medium (Magnetstreifen, Magnet
chip), mit der Inhaber von / Spargirokonten und 
von ihnen eingesetzte Verfügungsberechtigte über 
die Spareinlage verfügen können. Es ist möglich, für 
ein Konto mehrere G. auszugeben (Geldkarten-An
ordnung vom 7.7. 1987, GBl.-Sdr. Nr. 1288). Mit 
der G. können bis zu 500 Mark täglich an Geldauto
maten abgehoben werden, sie kann auch zur Bezah
lung von Warenkäufen und Leistungen in den Be
trieben und Einrichtungen angewendet werden, die 
über die entsprechende Gerätetechnik verfügen und 
in die Nutzung der G. einbezogen sind, z. B. Waren
häuser und Kaufhallen, Filialen des Reisebüros, 
Verkaufsstellen der Baustoffversorgungskombinate, 
Tankstellen des VEB Minol sowie Kfz-Instandset- 
zungsbetriebe. Eigentümer der G. ist das ausgeben
de / Kreditinstitut. Verfügungen sind nur im Rah
men eines bestehenden Guthabens zulässig und nur 
in Verbindung mit dem persönlichen Bankcode 
(PBC) möglich. Dieser PBC besteht aus 4 Ziffern 
und ist nur dem Inhaber der G. bekannt. Mit der Ein
gabe des PBC über eine Tastatur weist der Inhaber 
seine Verfügungsbefugnis nach, deshalb ist der PBC 
geheimzuhalten. Für Schäden aus der Weitergabe 
der G. und des PBC haftet der Kontoinhaber. Die G. 
ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, sie dient aber 
der Auslösung von Zahlungsvorgängen. Daneben 
kann die G. am Geldautomaten noch zur Konto

standsabfrage, zum Kontoauszugdruck und zum 
Kauf von Fahrkarten der DR genutzt werden.

Geldleistungen der Sozialversicherung - finanzielle 
Leistungen, die die /' Sozialversicherung bei Krank
heit, Unfall und Mutterschaft zur materiellen Sicher
stellung der Werktätigen gewährt. Zu den G. gehö
ren: / Krankengeld bei vorübergehender Arbeits
unfähigkeit wegen Krankheit, / Arbeitsunfall und 
/ Berufskrankheit sowie bei / Quarantäne, / 
Schwangerschafts- und Wochengeld; / Mütterun
terstützung; / Zuschuß zum Familienaufwand; 
Unterstützung für Werktätige bei / Freistellung zur 
Pflege erkrankter Kinder; Unterstützung für Werk
tätige, die bei Erkrankung des nichtberufstätigen 
Ehegatten zur Betreuung der Kinder von der Arbeit 
freigestellt werden (/ Freistellung von der Arbeit); 
/ Bestattungsbeihilfe. 4

Geldstrafe / Maßnahme der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit / Ordnungsstrafmaßnahmen / Zu
satzstrafe

Geltendmachen der materiellen Verantwortlichkeit
/ materielle Verantwortlichkeit

Geltungsbereich der Gesetze - zusammenfassende 
Bezeichnung dafür, welche gesellschaftlichen Bezie
hungen Regelungsgegenstand einer / Rechtsvor
schrift sind sowie für wen und für welchen Zeitraum 
sie gilt. Es wird zwischen räumlichem, personellem, 
sachlichem und zeitlichem G. unterschieden. Der 
räumliche G. besagt, auf welchem Territorium eine 
Rechtsvorschrift gilt, und ist in der Regel mit dem 
Zuständigkeitsbereich des gesetzgebenden Organs 
identisch. Die von den zentralen Staatsorganen der 
DDR erlassenen Rechtsvorschriften gelten entspre
chend dem völkerrechtlichen Prinzip der / Souve
ränität jedes Staates grundsätzlich auf dem gesamten 
/ Staatsgebiet der DDR. Möglich ist, daß gesetzli
che Bestimmungen nur für einen bestimmten Teil 
des Staatsgebietes gelten (z. B. das Grenzgesetz vom 
25.3. 1982, GBl. I 1982 Nr. 11 S. 197). Die von den 
/ örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen 
gefaßten Beschlüsse erstrecken sich immer nur auf 
deren Territorium. Ausnahmsweise kann der räum
liche G. auch über das Staatsgebiet der DDR hinaus
gehen, insbesondere bei bestimmten / Straftaten, 
die von Bürgern der DDR oder anderen Personen im 
Ausland begangen wurden (§ 80 Abs. 2 und 3 StGB). 
Zum räumlichen G. bedarf es keiner ausdrücklichen 
Festlegung, sofern das gesamte Staatsgebiet der 
DDR, aber auch nur dieses, erfaßt wird. Der perso
nelle G. besagt, wer Adressat einer Rechtsvorschrift 
ist, d. h., an wen sich die jeweilige Regelung wendet. 
Diese Festlegung wird in der Regel im ersten Para
graphen der Rechtsvorschrift getroffen. Adressaten 
von Rechtsnormen können Bürger, ihre gesellschaft
lichen Organisationen, zentrale und örtliche Staats
organe, Kombinate, Betriebe, Genossenschaften so
wie die verschiedenartigsten Einrichtungen sein. 
Ausgehend von der Personal- und Gebietshoheit der 
DDR kann der Gesetzgeber jeden Bürger der DDR
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